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Filialdirektion 010 
Antragsart Neu 

Angaben des Antragstellers 
(Versicherungsnehmers)
Name Frau Mustermann, Mareike
Geburtsdatum 01.01.1980 
Nationalität  D 
Familienstand  ledig 
Straße, Hausnummer Musterstraße 99
Land, PLZ, Ort D-42105 Wuppertal
Branche Informationswesen (Presse, Verlag, Rdf + TV )
Tätigkeitsart Selbstständige(r) / Unternehmer(in)

Hinweis für die nachstehenden Risiken: Tarif 07/06 Stand 01/2010

Vermögensschaden 1N1EM1QJBASS

Vertragslaufzeit
Versicherungsbeginn 01.01.2011 12:00 Uhr
Versicherungsablauf 01.01.2012 12:00 Uhr

Versicherungssummen
je Versicherungsfall 100.000,- EUR bei Vermögensschäden

Maximale Versicherungssummen pro 
Versicherungsjahr

Die Jahreshöchstersatzleistung beträgt das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssumme. Im Falle gesetzlicher  
Versicherungspflicht mindestens jedoch die von Gesetzes 
wegen erforderliche Höhe.

 

Versicherungsumfang
Versicherungsbedingungen AVB - Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
PUBLIK - Besondere Vereinbarungen und Risikobeschreibung für 
Publikationsrisiken

Ergänzung Wagnisbeschreibung Versicherungsschutz besteht für die freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeit als Journalist, Redakteur, 
Autor oder Lektor. Mitversichert ist die 
Veröffentlichung in audiovisuellen- und 
elektronischen Medien einschließlich des 
Internets. 

Mindest-
beitrag

Mengen-
bezeichnung Menge

Einzel-
beitrag / % Nettobeitrag

freiberufliche Autoren, Lektoren, 
Journalisten bzw. Redakteure

Person 1 150,000 150,00 EUR 
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Beitrag
Summe Nettobeitrag inklusive Nachlass  S200 G05 120,00 EUR
zuzüglich gesetzlicher Versicherungsteuer von zurzeit 19,00 % 22,80 EUR

Gesamtjahresbruttobeitrag 142,80 EUR

Zahlungsweise jährlich

Vorversicherer / Vorschäden
Bestehen oder bestanden gleichartige Versicherungen bei anderen Versicherern ? Nein
Sind in den letzten drei Jahren Schäden angefallen ?  Nein

Einzugsermächtigung - Unterschriften

Einzugsermächtigung wurde nicht erteilt. Zahlung erfolgt per Rechnung.

Es liegt ein Maklervertrag vor. Der Versicherungsnehmer erhält alle vertragsrelevanten Unterlagen mit 
der Police.

Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie b itte die nachfolgenden Seiten des Antrags. Diese 
enthalten wichtige Hinweise zu Ihrem Versicherungsv ertrag:
• Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertraglicher Anze igepflichten
• Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten im  Versicherungsfall
• Verbraucherinformationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 

Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
• Schlusserklärung mit der Einwilligungsklausel nac h dem Bundesdatenschutzgesetz

Sie machen mit Ihrer Unterschrift auch die Schlusse rklärung und die Einzugsermächtigung zum 
Inhalt dieses Antrags.
 

Hinweis nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen eine r Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn 
wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertra gliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
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Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach 
fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 
können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen 
ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn 
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss.  Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Bitte kontrollieren Sie nochmals, ob alle Fragen vo llständig und korrekt beantwortet sind, bevor Sie 
den Antrag unterschreiben. Dies gilt insbesondere, wenn Ihnen eine andere Person beim Ausfüllen 
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des Antrags geholfen hat.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwe i Wochen widerrufen. Erklären Sie sich mit 
nachstehender Regelung einverstanden, erstatten wir  Ihnen den Teil des Beitrags, der auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfällt (siehe Widerrufs belehrung):

Liegt der Versicherungsbeginn vor Ablauf der zweiwö chigen Widerrufsfrist, bin ich damit 
einverstanden, dass der Versicherungsschutz mit dem  Versicherungsbeginn einsetzt (wenn dies 
nicht gewünscht ist, bitte streichen).

Wir speichern und nutzen Ihre Daten im Rahmen der d atenschutzrechtlichen Zulässigkeit zum 
Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsfor schung. Dieser Nutzung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi dersprechen.

Vermittler Ort, Datum Antragsteller (bei Minderjährigen ist die Unterschrift des 

gesetzlichen Vertreters - beide Elternteile oder Vormund - 

erforderlich)

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich Caspers.

Vorstand: Dr. Norbert Rollinger, Vorsitzender; Frank-Henning Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff,

Hans-Christian Marschler, Rainer Neumann, Peter Weiler.

Sitz: Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334

Interne statistische Daten

Agentur-Nr. / BG 249419 / 0
Telefon Nein
Beratung sonst. Finanzdienstleistungen Nein
Schriftliche Werbung Nur Post
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Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht  erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und 
uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben 
machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls 
verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße 
Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, 
verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur 
Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen 
bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, 
werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur 
Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.
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1.  Risikoträger

R+V Allgemeine Versicherung AG,
Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden
vertreten durch den Vorstand, Vorstandsvorsitzender : Dr. Norbert Rollinger
Handelsregister Nr. HRB 2188 Amtsgericht Wiesbaden,
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 811198334

Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schadens-, Unfall- und Rückversicherung 
sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art.

2.  Wesentliche Merkmale der Versicherung

Die wesentlichen Merkmale der von Ihnen beantragen Versicherung entnehmen Sie bitte diesem Antrag, 
den Versicherungsbedingungen sowie diesen Verbraucherinformationen.

Für das Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (AVB) sowie die Besonderen Vereinbarungen und 
Risikobeschreibungen (nebst Erläuterungen).

Für bestimmte Berufe gelten hiervon abweichend folgende Versicherungsbedingungen:

Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater, Zwangsverwalter: Es gelten die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Berufsträgern mit 
gesetzlicher Versicherungspflicht (AVB-P) einschließlich Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen.

Notare und Notarbereich bei Anwaltsnotaren: Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Notaren und Anwaltsnotaren für ihr Notarrisiko (AVB-N) 
einschließlich Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen.

Hinweis: Die in diesen Informationen nachfolgend genannten Bestimmungen in Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen beziehen sich auf alle oben aufgeführten Bedingungen, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers entnehmen Sie den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zwar unter §§ 1 bis 4 AVB.

3. Versicherungssumme und Jahreshöchstleistung

Die Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versicherers im jedem Versicherungsfall dar, vgl. § 3 
II AVB. Die Gesamtleistung des Versicherers beträgt das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme.

Ausnahmen:

Bei Rechtsanwälten, Patentanwälten sowie Steuerberatern beträgt die Gesamtleistung das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssumme, mindestens jedoch den vierfachen Betrag der gesetzlichen 
Mindestversicherungssumme.

Bei Pflichtversicherungen, bei denen die Höhe der Versicherungssumme gesetzlich nicht geregelt ist, beträgt 
die Mindestversicherungssumme 250.000 EUR; die Gesamtleistung beträgt das Zweifache der vereinbarten 
Versicherungssumme, mindestens jedoch 1.000.000 EUR, vgl. § 114 I Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
Bei kurzfristigen Verträgen oder Einzelfallversicherungen (Objektversicherungen) ist die beantragte 
Versicherungssumme zugleich die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers.

4. Beitrag, Beitragszahlung und sonstige Kosten

Die Höhe des Versicherungsbeitrags (einschl. der derzeit geltenden Versicherungssteuer und sonstiger 
Preisbestandteile) entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. dem Versicherungsschein.

Die Bestimmungen zur Zahlung und Erfüllung sowie die Zahlungsweise der Versicherungsbeiträge 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. dem Versicherungsschein und den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen unter § 5 AVB.

Bei Zahlungsverzug betragen die Kosten 4,50 EUR je Mahnung
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5. Zustandekommen des Vertrags

Vor Abgabe Ihres Antrages erhalten Sie mit diesen Verbraucherinformationen die Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante Informationen. 

Die Aufnahme Ihres Antrags stellt Ihr Angebot zum Abschluss eines Versicherungsvertrages dar. Den 
Versicherungsschein (Police) erhalten Sie per Post. Mit Zugang der Police ist der Versicherungsvertrag 
geschlossen, sofern Sie nicht ihr Widerrufsrecht (siehe Ziffer 6) ausüben. 

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhängig von der 
rechtzeitigen Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages ist, vgl. § 5 I AVB.  Soweit für Sie eine 
Antragsbindungsfrist besteht, können Sie dies dem Antrag entnehmen.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwe i Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich aller für d en Vertrag maßgeblichen 
Versicherungsbedingungen sowie diese Versicherungsi nformationen nach § 1 VVG-InfoV und diese 
Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerruf sfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: R+V Allgemeine Vers icherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden.
Beim einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an  folgende Faxnummer zu richten: 0611 5332408. 
Bei einem Widerruf per E-Mail ist dieser an folgend e E-Mail-Adresse zu richten: ruv@ruv.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versic herungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil 
Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Wi derrufs entfällt.
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Z ugang des Widerrufs entfällt, können wir 
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ve rsicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Für jeden Tag, an dem Versi cherungsschutz bestanden hat, dürfen wir den 
anteiligen Beitrag einbehalten, der sich wie folgt berechnet:

· 1/360 des jährlichen Beitrags 
· 1/180 des halbjährlichen Beitrags 
· 1/90 des vierteljährlichen Beitrags 
· 1/30 des monatlichen Beitrags 

Bei Zahlung eines Einmalbeitrages zum Beispiel, kön nen Sie den Betrag, den wir für jeden Tag 
einbehalten dürfen, an dem Versicherungsschutz best anden hat, anhand folgender Formel 
errechnen:

Einmalbeitrag Ihrer Versicherung
Versicherungsdauer Ihrer Versicherung in Jahren x 3 60

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise sowie die H öhe Ihres Beitrags können Sie Ihrem Antrag 
oder dem Versicherungsschein entnehmen.
Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder  beginnt der Versicherungsschutz erst nach 
Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihre n gesamten Beitrag.
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, späteste ns 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise:
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Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen wenn der Vert rag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Wid errufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie 
einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Ve rsicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht 
besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

7. Laufzeit des Vertrages

Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. dem Versicherungsschein sowie den 
Verlängerungsbestimmungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen in § 6 I AVB. 

8. Kündigungsrecht

Die Bestimmungen zu Ihren Kündigungsrechten entnehm en Sie bitte den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, § 6 AVB. Regelungen zu Ve rtragsstrafen finden Sie unter § 5 II 1, 3 AVB.

9. Anwendbares Recht, Vertragssprache

Auf den Versicherungsvertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung,  
vgl. § 13 III AVB. 

Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden ausschließlich in deutscher Sprache 
mitgeteilt. Die Kommunikation wird in deutscher Sprache geführt.

10. Außergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren bei dem 
Verein Versicherungsombudsmann e.V. in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Postfach 080632, 10006 
Berlin. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert 
von 5.000 EUR sind für uns bindend.

Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie weiterhin 
die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.

11. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sie können sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. 
Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
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Schlusserklärung
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgese tz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderli chen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Be iträge, Versicherungsfälle, Risiko-
/Vertragsänderungen) ergeben, an den Rückversichere r zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilu ng des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deuts chen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer überm ittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig 
vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprec hende Prüfungen bei anderweitig 
beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künf tigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der R+ V Versicherungsgruppe meine allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsam en Datensammlungen führen und an den/die 
für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit  dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Ohne Einfluss, auf den Vertrag und jederzeit widerr ufbar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittl er 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs daten darüber hinaus für die Beratung und 
Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragste llung vom Inhalt des Merkblattes zur 
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir z u dem gesetzlich für die anderen 
Verbraucherinformationen vorgesehenen Zeitpunkt - a uf Wunsch auch sofort - überlassen wird.


